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sonstigen zugelassenen Einrichtungen der
medizinischen Versorgung als Weiterbildungsstätte

nach dem Heilberufsgesetz
Stand: 16. November 1999

Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen 

Vom 25. November 1999

Hiermit werden gemäß § 40 Abs. 3 des Heilberufsgesetzes
(HeilBerG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Janu-
ar 1992 (GVBl. I S. 30), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22. September 1995 (GVBl. I S. 230), die als Weiterbildungs-
stätte nach § 39 Abs. 1 HeilBerG zugelassenen Krankenhausab-
teilungen, zugelassenen Institute und sonstigen zugelassenen
Einrichtungen bekannt gegeben.

Soweit es sich um Krankenhäuser bzw. Krankenhausabteilun-
gen handelt, die nicht im Krankenhausplan aufgeführt sind,
kann aus der Zulassung nicht abgeleitet werden, dass sie be-
darfsgerecht sind.

Die Zulassungen berechtigen auch in für das Gebiet Allgemein-
medizin weiterbildungsrelevanten Gebieten Weiterbildungsab-
schnitte für die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinme-
dizin anzubieten. 
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Änderung der „Richtlinie des Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die
Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen
nach § 249h Arbeitsförderungsgesetz (AFG) im

Bereich der Jugendhilfe, der sozialen Dienste, der
freien Kulturarbeit und des Breitensports”

Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen 

Vom 24. November 1999

Die „Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Frauen über die Gewährung von Zuwendungen für
Maßnahmen nach § 249h Arbeitsförderungsgesetz (AFG) im
Bereich der Jugendhilfe, der sozialen Dienste, der freien Kul-
turarbeit und des Breitensports“ vom 1. August 1997 (ABl. 
S. 739) wird wie folgt geändert:

Die Nummer 8 erhält folgenden Wortlaut:

„8. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. August 1997 in Kraft und tritt
am 31. Dezember 2000 außer Kraft.

Mit Inkrafttreten dieser Richtlinie tritt die Richtlinie des
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen
nach § 249h AFG im Bereich der sozialen Dienste vom 
31. März 1996 (ABl. S. 444, ABl. 1997 S. 45) außer Kraft.”

Änderung der „Richtlinie des Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen zur

Förderung von ,Arbeit statt Sozialhilfe’ ”

Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen 

Vom 19. November 1999

Die „Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Frauen zur Förderung von ,Arbeit statt Sozialhilfe’ “
vom 30. November 1998 (ABl. S. 1049) wird wie folgt geän-
dert:

Die Nummer 9 erhält folgenden Wortlaut:

„9. Geltungsdauer

Die Richtlinie tritt am 1. Januar 1999 in Kraft und tritt am
31. Dezember 2000 außer Kraft. Die Richtlinie „Arbeit statt
Sozialhilfe” vom 31. März 1996, zuletzt geändert am 
25. Februar 1998 (ABl. S. 331), tritt am 31. Dezember 1998
außer Kraft.”

Änderung der „Richtlinie des Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen 

zur Qualifizierung und Beratung von
Existenzgründerinnen und -gründern”

Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen 

Vom 24. November 1999

Die „Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Frauen zur Qualifizierung und Beratung von Existenz-
gründerinnen und -gründern“ vom 1. Februar 1999 (ABl. 
S. 225) wird wie folgt geändert:

Die Nummer 8 erhält folgenden Wortlaut:

„8. Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1999 in
Kraft und am 31. Dezember 2000 außer Kraft. Gleichzeitig
tritt die Richtlinie vom 1. April 1997 zur „Qualifizierung
und Beratung von Existenzgründerinnen und -gründern aus
der Arbeitslosigkeit” (ABl. S. 207) außer Kraft.”

Änderung der „Richtlinie des Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen zur

Förderung der Arbeitsaufnahme von Alleinerziehen-
den und schwer vermittelbaren Frauen in unbefriste-

ten Arbeitsverhältnissen”

Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen 

Vom 9. Dezember 1999

Die „Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Frauen zur Förderung der Arbeitsaufnahme von 
Alleinerziehenden und schwer vermittelbaren Frauen in unbe-
fristeten Arbeitsverhältnissen“ vom 31. März 1996 (ABl. 
S. 440), zuletzt geändert am 14. Dezember 1998 (ABl. 1999
S. 20), wird wie folgt geändert:

Die Nummer 10 - Geltungsdauer - wird wie folgt geändert:

„Diese Richtlinie ist am 31. März 1996 in Kraft getreten und
tritt am 31. Dezember 2000 außer Kraft.”

Erste Änderung
Technische Baubestimmungen

- Fassung März 1999 -

Bekanntmachung des Ministeriums für
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr

Vom 1. Dezember 1999

Artikel 1

Die Technischen Baubestimmungen vom 28. Juni 1999 (ABl. 
S. 618) werden wie folgt geändert:
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1. In der Überschrift wird „- Fassung September 1998 -” ge-
strichen und ersetzt durch „- Fassung März 1999 -”.

2. Der Notifizierungsvermerk wird wie folgt gefasst:

„1) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni
1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet
der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG 
Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie
98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18) sind be-
achtet worden.”

B Liste der Technischen Baubestimmungen

3. Die Anlage 2.1/2 zur laufenden Nummer 2.1.2 wird wie
folgt gefasst:

Anlage 2.1/2

zu DIN 4014

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu be-
achten:

1. Zu Abschnitt 1:
Bis zur Neufassung von DIN 1054 sind als γM-Werte
die in DIN 1054: 1976-11, Tabelle 8, enthaltenen Si-
cherheitsbeiwerte η zu verwenden.

2. Für die Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450
als Betonzusatzstoff ist die „DAfStb-Richtlinie - Ver-
wendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Beton-
bau, Ausgabe September 1996” anzuwenden.

4. Die laufende Nummer 2.1.8 wird wie folgt gefasst:

Die Anlage 2.1/6 wird neu eingefügt:

Anlage 2.1/6

zu DIN 4126

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu be-
achten:

Für die Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 als
Betonzusatzstoff ist die „DAfStb-Richtlinie - Verwendung
von Flugasche nach DIN EN 450 im Betonbau, Ausgabe
September 1996” anzuwenden.

2.1.8 DIN 4126 Ortbeton-Schlitzwände; Konstruktion und Ausführung August 1986 *)

Anlage 2.1/6

*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
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Die Anlage 2.2/4 wird neu eingefügt:

Anlage 2.2/4

zu DIN 1053-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu be-
achten:

Zu Abschnitt 8.4.3.4:
Polystyrol-Hartschaumplatten und Polyurethan-Hartschaum-
platten nach DIN 18164-1: 1992-08 können als Wärme-
dämmstoff für zweischaliges Mauerwerk verwendet wer-
den, wenn die Platten eine umlaufende Kantenprofilierung
(Nut und Feder oder einen Stufenfalz) haben oder mit ver-
setzten Lagen verlegt werden.

6. Die laufende Nummer 2.3.1 wird wie folgt gefasst: 

Die Anlage 2.3/1 wird neu eingefügt:

Anlage 2.3/1

zu DIN 1045

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu be-
achten:

1. Für die Zusammensetzung, Herstellung, Verarbei-
tung und für den Gütenachweis von Fließbeton so-
wie für die nachträgliche Zugabe von Fließmittel ist
die „DAfStb-Richtlinie für Fließbeton - Herstel-
lung, Verarbeitung und Prüfung, Ausgabe August
1995” anzuwenden.

2. Für die Verwendung von Restwasser und Restbeton-
zuschlag als Zugabewasser bzw. Betonzuschlag ist
die „DAfStb-Richtlinie für Herstellung von Beton
unter Verwendung von Restwasser, Restbeton und
Restmörtel, Ausgabe August 1995” anzuwenden.

3. Für die Verwendung von verzögernden Betonzu-
satzmitteln (Verzögerer und Betonzusatzmittel mit
verzögernder Nebenwirkung) ist die „DAfStb-
Richtlinie für Beton mit verlängerter Verarbeitungs-
zeit (verzögerter Beton) - Eignungsprüfung, Her-
stellung, Verarbeitung und Nachbehandlung, Aus-
gabe August 1995” anzuwenden.

4. Für die Verwendung von rezykliertem Zuschlag so-
wie von Betonsplitt und Betonbrechsand als Zu-
schlag ist die „DAfStb-Richtlinie - Beton mit rezyk-
liertem Zuschlag - Teil 1: Betontechnik; Teil 2: Be-
tonzuschlag aus Betonsplitt und Betonbrechsand,
Ausgabe August 1998” anzuwenden.

5. Für tragende und aussteifende Bauteile aus bewehr-
tem Beton in den Festigkeitsklassen B 65 bis B 115
ist die „DAfStb-Richtlinie für hochfesten Beton,
Ausgabe August 1995” anzuwenden.

5.1 Bei Anwendung der „DAfStb-Richtlinie für hochfes-
ten Beton, Ausgabe August 1995” ist Folgendes zu
beachten:

2.3.1 DIN 1045 Beton- und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung Juli 1988 *)

Anlage 2.3/1

DIN 1045/A1 -; -; Änderung A1 Dezember 1996 *)

*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

2.2.1 DIN 1053 Mauerwerk

-1 -; Berechnung und Ausführung November 1996 *)

Anlage 2.2/4

Teil 3 -; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausführung Februar 1990 *)

Teil 4 -; Bauten aus Ziegelfertigbauteilen September 1978 *)

Anlage 2.2/2

5. Die laufende Nummer 2.2.1 wird wie folgt gefasst: 
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5.1.1 Folgende Anwendungen bedürfen der Zustimmung
im Einzelfall nach Brandenburgischer Bauordnung
(BbgBO):

5.1.1.1 Abschnitt 1.1:
Die Anwendung der Festigkeitsklassen B 105 und 
B 115,

5.1.1.2 Abschnitt 17.3.2:
Die Ausnutzung des traglaststeigernden Einflusses
einer Umschnürbewehrung aufgrund eines genaue-
ren Nachweises.

5.1.1.3 Abschnitt 26.2:
Der genauere Nachweis nach Theorie II. Ordnung.
Die Hochtemperatur-Materialkennwerte des ver-
wendeten Betons sind nachzuweisen.

5.1.1.4 Abschnitte 26.3 und 26.4
Der Verzicht auf Anordnung einer Brandschutzbe-
wehrung bei Anwendung betontechnischer Maß-
nahmen.
Die Wirksamkeit der vorgesehenen betontechni-
schen Maßnahmen ist anhand von Brandversuchen
nach DIN 4102-2 nachzuweisen.

5.1.2 Zu Abschnitt 7.4.2.1
Der in Absatz 1 angegebene Zielwert der Eignungs-
prüfung bezieht sich auf den Mittelwert einer Serie
von 3 Proben.
DIN 1045: 1988-07, Abschnitt 7.4.2.2 gilt in die-
sem Zusammenhang nicht.

5.1.3 Zu Abschnitt 7.4.2.1 Abs. 5
Als Mindestwerte für die Zugfestigkeit sind die
Werte der Tabelle R 9 und für den Elastizitätsmodul
die Werte der Tabelle R 4 einzuhalten.

5.1.4 Zu Abschnitt 7.4.3.5.2 Abs. 3
Die 3er Stichprobe ist gleichbedeutend mit den 
3 Würfeln einer Serie nach DIN 1045: 1988-07,
Abschnitt 6.5.1 Abs. 2

5.1.5 Zu Abschnitt 26.1
In Satz 1 ist hinter „Abschnitt 3” einzufügen „und
Abschnitt 4”.

6. Für die Verwendung von Flugasche nach DIN EN
450 als Betonzusatzstoff ist die „DAfStb-Richtlinie -
Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 im
Betonbau, Ausgabe September 1996” anzuwenden.

7. Die Anlage 2.3/5 zur laufenden Nummer 2.3.7 wird wie
folgt gefasst:

Anlage 2.3/5

zu DIN 4227 Teil 1, geändert durch DIN 4227-1/A1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu be-
achten:

1. Zu Abschnitt 6.7.3

Der Abschnitt wird wie folgt geändert:

- die Gleichung (1) erhält die Nummer (100)
- die Tabelle 6 erhält die Nummer 5.1
- die Tabelle 7 erhält die Nummer 5.2
- die Bezüge auf die vorgenannte Gleichung und die

Tabellen sind im Text entsprechend zu ändern
- die Anmerkung am Abschnittsende wird gestrichen.

2. Zu Abschnitt 12. Abs. 7 Satz 2: 

Für Stege gilt Tabelle 9, Zeile 62.

3. Auf folgende Druckfehler in der Norm DIN 4227 Teil 1
wird hingewiesen:

- In der Tabelle 9 Zeile 31 Spalte 5 muss es richtig
heißen „2,2” (statt „2,0”).

- Auf Seite 27 müssen die drei letzten Zeilen unter
„Zitierte Normen und andere Unterlagen” richtig
heißen:
„DAfStb-Heft 320 Erläuterungen zu DIN 4227
Spannbeton10)”
„Richtlinien für die Bemessung und Ausführung
von Stahlverbundträgern (vorläufiger Ersatz für
DIN 1078 und DIN 4239)”
„Mitteilungen des Instituts für Bautechnik Berlin”

4. Für die Verwendung von Restwasser und Restbetonzu-
schlag als Zugabewasser bzw. Betonzuschlag ist die
„DAfStb-Richtlinie für Herstellung von Beton unter
Verwendung von Restwasser, Restbeton und Restmör-
tel, Ausgabe August 1995” anzuwenden.

5. Für die Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450
als Betonzusatzstoff ist die „DAfStb-Richtlinie - Ver-
wendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Beton-
bau, Ausgabe September 1996” anzuwenden.

8. Anlage 2.3/9 zur laufenden Nummer 2.3.12 wird wie folgt
gefasst:

Anlage 2.3/9

zu DIN V ENV 1992

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu be-
achten:

1. DIN V ENV 1992 Teil 1-1, Ausgabe Juni 1992, sowie
DIN V ENV 1992 -1-3 bis 6, jeweils Ausgabe Dezem-
ber 1994, dürfen - unter Beachtung der zugehörigen
Anwendungsrichtlinie - alternativ zu DIN 1045 (laufen-
de Nummer 2.3.1) bzw. DIN 4219 Teil 2 (laufende
Nummer 2.3.6) und DIN 4227 (laufende Num-
mer 2.3.7) dem Entwurf, der Berechnung und der Be-
messung sowie der Ausführung von Stahlbeton- und
Spannbetonbauteilen zugrunde gelegt werden.
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2. Bei der Ausführung von Stahlbeton- und Spannbeton-
bauteilen entsprechend DIN V ENV 1992 Teil 1-1, Aus-
gabe Juni 1992, sowie DIN V ENV 1992 -1-3 bis 6, je-
weils Ausgabe Dezember 1994, ist Beton zu verwen-
den, der DIN V ENV 206 (laufende Nummer 2.3.13)
entspricht.

3. Für die Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450
als Betonzusatzstoff ist die „DAfStb-Richtlinie - Ver-
wendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Beton-
bau, Ausgabe September 1996” anzuwenden.

9. Die Anlage 2.3/12 zur laufenden Nummer 2.3.13 wird wie
folgt gefasst:

Anlage 2.3/12

zu DIN V ENV 206

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu be-
achten:

1. Baustellenbeton mit Festigkeitsklassen > C 20/25 nach
DIN V ENV 206 ist als Beton B II nach DIN 1045 zu
behandeln.

2. Für die Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450
als Betonzusatzstoff ist die „DAfStb-Richtlinie - Ver-
wendung von Flugasche nach DIN EN 450 im Beton-
bau, Ausgabe September 1996” anzuwenden.

10. Die laufende Nummer 2.3.14 und die Anlage 2.3/10 werden
gestrichen.

11. Die laufende Nummer 2.3.15 wird gestrichen.

12. Die Anlage 2.5/3 zur laufenden Nummer 2.5.1 wird wie
folgt gefasst:

Anlage 2.5/3

zu DIN 1052-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu be-
achten:

1. zu Abschnitt 2.2:

Der Abschnitt wird ergänzt um folgenden Absatz:

„Holzwerkstoffe im Sinne dieser Norm sind auch OSB-
Platten Typ OSB/3 und Typ OSB/4 nach DIN EN 300
mit einer Dicke ≥ 8 mm. Die Platten dürfen für alle
Ausführungen verwendet werden, bei denen die Ver-
wendung von Flachpressplatten nach DIN 68763 der
Klassen 20 und 100 zulässig ist.
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OSB/3 OSB/4

Plattenlängs-/ Werte nach Um 25 % erhöhte 
DIN 1052-1 Werte

Spanrichtung Tabellen 3 und 6 nach DIN 1052-1,
Tabellen 3 und 6

Rechtwinklig zur 50 % der Werte 62,5 % der Werte
Plattenlängs-/ nach DIN 1052-1, nach DIN 1052-1,
Spanrichtung Tabellen 3 und 6 Tabellen 3 und 6

2.7.3 nicht besetzt

Für die Bemessung der Bauteile mit OSB-Platten gel-
ten die Bestimmungen für Flachpressplatten mit fol-
genden Änderungen hinsichtlich der Rechenwerte der
Elastizitäts- und Schubmoduln sowie der zulässigen
Spannungen:

Hinsichtlich der Wärmeleitfähigkeit und des Brand-
verhaltens gelten die für Flachpressplatten nach 
DIN 68763 getroffenen Regelungen in den Normen
DIN 4108 und DIN 4102.”

2. zu Abschnitt 14:

Die Aufzählung b) von DIN 1052-1/A1: 1996-10 erhält
folgende Fassung:

„Brettschichtholz aus Lamellen der Sortierklassen
S 13, MS 10 bis MS 17, bei Bauteilen über 10 m Län-
ge auch aus Lamellen der Sortierklasse S 10, und zwar
insbesondere Träger mit Rechteckquerschnitt mit un-
symmetrischem Trägeraufbau nach Tabelle 15, Fußno-
te 1), mit der Brettschichtholzklasse (Festigkeitsklasse),
dem Herstellernamen und dem Datum der Herstellung;
bei Brettschichtholz-Trägern mit unsymmetrischem
Aufbau nach 5.1.2 zweiter und dritter Absatz sowie mit
symmetrischem Aufbau nach Tabelle 15, Fußnote 1),
müssen die Bereiche unterschiedlicher Sortierklassen
erkennbar sein.”

13. Die laufende Nummer 2.7.3 wird wie folgt gefasst:

14. Die Anlage 2.7/10 zur laufenden Nummer 2.7.12 wird wie
folgt gefasst:

Anlage 2.7/10

zur Richtlinie für Windkraftanlagen

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu be-
achten:

1. Windenergieanlagen müssen mit einem Sicherheitssys-
tem versehen sein, das jederzeit einen sicheren Zustand
der Anlage gewährleistet und unabhängig vom Be-
triebsführungssystem wirkt.

1.1 Soweit die Windenergieanlage keine kleine Anlage
nach Anhang A zur Richtlinie ist, muss das Sicher-
heitssystem mindestens folgende Betriebswerte über-
wachen:

- Drehzahl,
- Lastabwurf (Netzausfall),
- Kurzschluss,
- Überleistung,
- Erschütterungen,
- Funktionsfähigkeit des Betriebsführungsrechners.
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1.2 Das Sicherheitssystem muss in der Lage sein,

- die Drehzahl des Rotors innerhalb des zulässigen
Drehzahlbereichs zu halten,

- den Rotor in Ruhestellung zu bringen,
- bei Lastabwurf, Kurzschluss, Netzausfall oder bei

Betriebsstörungen die Anlage in einem ungefährli-
chen Zustand zu halten.

1.3 Das Sicherheitssystem muss bestehen aus

- mindestens zwei voneinander unabhängig automa-
tisch einsetzenden Bremsanlagen. Jedes Bremssys-
tem muss in der Lage sein, den Rotor auf eine un-
kritische Drehzahl abzubremsen. Eines dieser
Bremssysteme muss den Rotor zum Stillstand brin-
gen können;

- einer zum Betriebsführungssystem redundanten
Signalführung zur Auslösung der Bremssysteme;

- einer Not-Ausschaltung;
- einem Zugriff auf den Lastabwurfschalter, falls die

Last den Bremsvorgang behindert;
- bei den im Anhang A zur Richtlinie definierten

kleinen Windenergieanlagen ist ein Bremssystem
ausreichend.

2. Windenergieanlagen, die keine kleinen Anlagen nach
Anhang A zur Richtlinie sind, müssen eine Vorrichtung
zur Arretierung des antriebs- und übertragungstechni-
schen Teiles und der Windrichtungsnachführung besit-
zen, damit Montage-, Überprüfungs-, Wartungs- und
lnstandsetzungsarbeiten gefahrlos durchgeführt werden
können.

3. Soweit die Windenergieanlage keine kleine Anlage
nach Anhang A zur Richtlinie ist, müssen durch Gut-
achten einer sachverständigen Stelle1) bestätigt werden:

- die Schnittgrößen aus dem maschinen-technischen
Teil der Windenergieanlage als Einwirkungen auf
den Turm nach Abschnitt 10 der Richtlinie,

- die Richtigkeit und Vollständigkeit der Nachweise
für die Teile der Maschine einschließlich der Rotor-
blätter, die an der Aufnahme der Einwirkungen und
ihrer Weiterleitung auf den Turm beteiligt sind,

- das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit des
Sicherheitssystems. Hierbei sind auch ggf. Aufla-
gen für Prüfungen bei Inbetriebnahme, Inspektion
und Wartung zu formulieren.

4. In dem Prüfbericht für Typenprüfungen sind die auf-
grund der Herstellerangaben erforderlichen Mindestab-
stände zu anderen Windenergieanlagen oder Gebäuden
für mindestens drei Werte der Umgebungsturbulenz-
intensität auszuweisen. Für die jeweilige Baugenehmi-
gung ist die örtliche Umgebungsturbulenzintensität zu
ermitteln und danach der Mindestabstand ggf. durch In-
terpolation festzulegen.

5. Um eine mögliche Gefährdung durch Eisabwurf zu ver-
meiden, sind betriebliche bzw. technische Maßnahmen
oder geeignete Abstandsregelungen vorzusehen.

1) 1. Germanischer Lloyd AG, 
Postfach 111 606
D-20416 Hamburg

2. Bureau Veritas Hamburg, 
Postfach 100 940
D-20006 Hamburg

3. Technischer Überwachungsverein Norddeutschland e.V., 
Postfach 540 220
D-22502 Hamburg

4. TÜV BAU- UND BETRIEBSTECHNIK GmbH
- TÜV Bayern - (Zentralabteilung)
Prüfamt für Baustatik für Fliegende Bauten
Westendstraße 199
D-80686 München

5. HD-Technic, Engeneering Office, 
Venesch 6a
D-49477 Ibbenbüren

6. Det Norske Veritas, 
Nyhavn 16
DK-1051 Kopenhagen K

7. Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), 
Postbus 1
NL-1755 ZG Petten
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3.1 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Teil 2 -; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen September 1977 *)

Anlage 3.1/2

Teil 3 -; Brandwände und nichttragende Außenwände; September 1977 *)

Anlage 3.1/3 -; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen

Teil 4 -; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter März 1994 *)

Anlage 3.1/8 -; Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Teil 6 -; Lüftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und September 1977 *)

Anlage 3.1/4 -; Prüfungen

Teil 11 -; Rohrummantelungen, Rohrabschottungen, Dezember 1985 *)

Anlage 3.1/6 -; Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse
-; ihrer Revisionsöffnungen; Begriffe, Anforderungen, 
-; Prüfungen

Die bisherigen Anlagen 3.1/1, 3.1/5 und 3.1/7 werden ge-
strichen.

16. Die laufende Nummer 3.4 wird wie folgt gefasst:

3.4 Richtlinie Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen Dezember 1998 ABl. 
an Hohlraumestriche und Doppelböden Bbg.

1999 
S. 1127

17. Die laufende Nummer 3.7 wird wie folgt gefasst:

18. Die laufende Nummer 7.2 wird wie folgt gefasst:

3.7 Richtlinie Richtlinien über brandschutztechnische Anforderungen Dezember 1998 ABl. 
an Leitungsanlagen Bbg.

1999 
S. 647

7.2 DIN 18024 Barrierefreies Bauen; *)

- 1 -; Teil 1: Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Januar 1998 *)

Anlage 7.2/1 -; Grünanlagen sowie Spielplätze; Planungsgrundlagen

- 2 -; Teil 2: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten; November 1996 *)

Anlage 7.2/2 -; Planungsgrundlagen

*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

15. Die laufende Nummer 3.1 wird wie folgt gefasst:



Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 52 vom 28. Dezember 1999 1393

Die Anlagen 7.2/1 und 7.2/2 zur laufenden Nummer 7.2
werden neu eingefügt:

Anlage 7.2/1

zu DIN 18024 - 1

Die Einführung bezieht sich nur auf die baulichen Anlagen
oder die Teile baulicher Anlagen, für die nach § 56 BbgBO
barrierefreie Nutzbarkeit gefordert wird. Technische Re-
geln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der
Einführung nicht erfasst. Bei der Anwendung der Techni-
schen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

Die Abschnitte 8.4, 8.5, 9, 10.1 Satz 2, 12.2, 13 bis 16 und
19 sind nicht anzuwenden.

Anlage 7.2/2

zu DIN 18024 - 2

Die Einführung bezieht sich nur auf die baulichen Anlagen
oder die Teile baulicher Anlagen, für die nach § 56 BbgBO
barrierefreie Nutzbarkeit gefordert wird. Technische Re-
geln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der
Einführung nicht erfasst. Bei der Anwendung der Techni-
schen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:

Die Abschnitte 6 Satz 4, 8, 11 Satz 1, 13, 14 und 16 sind
nicht anzuwenden.

19. Die laufende Nummer 7.3 wird wie folgt gefasst:

Die Anlagen 7.3/1 und 7.3/2 zur laufenden Nummer 7.3
werden neu eingefügt:

Anlage 7.3/1

zu DIN 18025 - Teil 1

Die Einführung bezieht sich nur auf Wohnungen, die als
Wohnungen für Rollstuhlbenutzer errichtet werden und die
Zugänge zu diesen Wohnungen. Technische Regeln, auf die
in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einführung
nicht erfasst.

Anlage 7.3/2

zu DIN 18025 - Teil 2

Die Einführung bezieht sich nur auf Wohnungen, die bar-
rierefrei errichtet werden, und die Zugänge zu diesen Woh-
nungen. Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwie-
sen wird, sind von der Einführung nicht erfasst.

Artikel 2

Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
in Kraft.

*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

7.3 DIN 18025 Barrierefreie Wohnungen *)

Teil 1 -; Wohnungen für Rollstuhlbenutzer; Dezember 1992 *)

Anlage 7.3/1 -; Planungsgrundlagen

Teil 2 -; Planungsgrundlagen Dezember 1992 *)

Anlage 7.3/2
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Richtlinie zur Durchführung der Ortskundeprüfung 
für Taxifahrer für den Landkreis Oberspreewald-

Lausitz (Ortskundeprüfungsrichtlinie)

Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr, Abt. 5 - Nr. 47/1999

Vom 1. Dezember 1999

1.

1.1 Bewerber um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
mit Taxen haben ihre Ortskenntnisse nach § 48 Abs. 4 Nr. 7
Fahrerlaubnisverordnung (FeV) in einer Prüfung (Ortskun-
deprüfung) nachzuweisen. Die Prüfung besteht aus einem
schriftlichen und mündlichen Teil.

1.2 Die Prüfung führt die Verkehrsbehörde des Landkreises
Oberspreewald-Lausitz durch.

1.3 Eine Ortskundeprüfung ist nicht erforderlich, wenn der Be-
werber innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung
die beantragte Erlaubnis einmal besessen hat und keine Tat-
sachen bekannt sind, die Zweifel an seinen Ortskenntnissen
begründen können.

2.

2.1 Die Verkehrsbehörde setzt nach Bedarf Prüfungstermine
fest. Die Bewerber um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung werden schriftlich oder nach Vereinbarung durch
die Verkehrsbehörde zur Ortskundeprüfung geladen.

2.2 Die Ortskundeprüfung ist nicht öffentlich. Das Ministerium
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr ist berechtigt,
Beauftragte zu entsenden, die den Ortskundeprüfungen bei-
wohnen. 

3.

3.1 Für die Durchführung der Ortskundeprüfung wird eine Ge-
bühr gemäß Gebühren-Nr. 203 des Gebührentarifs zur Ge-
bührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
(GebOSt) erhoben. Gleiches gilt für den Fall der Wiederho-
lungsprüfung. Vor der Prüfung hat sich der Bewerber mit ei-
nem gültigen Personalausweis auszuweisen.

3.2 Bleibt der Bewerber einmal der Prüfung ohne wichtigen
Grund oder ohne ausreichende Entschuldigung fern, so gilt
die Prüfung als nicht bestanden. Im Wiederholungsfall gilt
der Nachweis der Ortskenntnisse als nicht erbracht, und der
Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeför-
derung wird kostenpflichtig nach der Gebühren-Nr. 206 der 
GebOSt abgelehnt. Darauf ist der Bewerber in der Ladung
zur Prüfung hinzuweisen.

3.3 Bewerber, die während der Prüfung eine Täuschungshand-
lung begehen, sind von der weiteren Prüfung auszu-
schließen. Der Nachweis der Ortskenntnisse gilt in diesem

Fall als nicht erbracht und der Antrag auf Erteilung der
Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung wird kostenpflichtig
nach Gebühren-Nr. 206 der GebOSt abgelehnt.

4.

4.1 In der schriftlichen Prüfung ist anhand eines Fragebogens
mit 30 Fragen zu ermitteln, ob der  Bewerber die erforderli-
chen Ortskenntnisse besitzt. Der Fragebogen darf nur Fra-
gen enthalten,  die dem Ortskundekatalog entnommen sind.
Der Ortskundekatalog ist von der Verkehrsbehörde zusam-
menzustellen. In den Ortskundekatalog sind aufzunehmen:

a) Zielfahrten (Ort zu Ort) 

Es ist die kürzeste Verbindung zwischen dem Aus-
gangsort und dem Fahrtziel zu bestimmen (anzukreu-
zen).

b) Zielfahrten innerhalb von Ortschaften

Es ist der kürzeste Weg zwischen dem Ausgangsort und
dem Fahrtziel zu bestimmen (anzukreuzen).

c) Straßen

Es sind die begrenzenden Querstraßen am Anfang und
Ende der genannten Straße anzugeben.

d) Objekte

Es sind Straßen zu benennen, in denen sich der Eingang
des Objektes befindet.

4.2 Der Bewerber hat innerhalb von 60 Minuten 30 Fragen aus
den in Absatz 1 Buchstabe a bis d genannten Bereichen
schriftlich zu beantworten, und zwar fünf Fragen zu Buch-
staben a und c und zehn Fragen zu Buchstaben b und d.

5.

5.1 In der mündlichen Prüfung muss der Bewerber den kürzes-
ten Weg zu einem bestimmten Fahrtziel nennen können.
Hierzu soll er mindestens zwei von drei Fragen über Ziel-
fahrten in verschiedenen Stadtbereichen zutreffend beant-
worten und hierbei die vom Abfahrtsort bis zum Fahrtziel
zu befahrenden Straßen und Plätze der Reihe nach benen-
nen. Er muss angeben können, in welche Richtung (rechts,
links, geradeaus) er diese Straße befahren hat, und er muss
markante Punkte, Objekte und Institutionen aufführen kön-
nen, die an seiner Fahrtroute liegen. Es sind nur solche An-
fahrtsorte und Fahrtziele zu benennen, die im Ortskundeka-
talog enthalten sind.

5.2 Bei nicht eindeutigem Ergebnis in der mündlichen Prüfung
sind Zusatzfragen nach Maßgabe des Ortskundekatalogs zu
stellen. Zulässig sind insbesondere Fragen nach Quer-
straßen und Plätzen von Hauptverkehrsstraßen, Hotels,
Behörden und Krankenhäusern.
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6.

6.1 Durch die Verkehrsbehörde wird das Ergebnis der Ortskun-
deprüfung auf dem Prüfungsprotokoll vermerkt.

6.2 Die Ortskenntnisse sind als ausreichend zu bezeichnen,
wenn der Bewerber in der schriftlichen Prüfung mindestens
27 Fragen, in jedem Fall mindestens 90 % der Fragen und in
der mündlichen Prüfung mindestens zwei Fragen zutreffend
oder in Verbindung mit der Zusatzfrage (Nummer 5.2) aus-
reichend beantwortet.

6.3 Dem Bewerber ist das Ergebnis der Prüfung nach ihrem Ab-
schluss durch die Verkehrsbehörde bekannt zu geben. Bei
nicht ausreichendem Ergebnis sind die Gründe für diese
Bewerber mitzuteilen und in das Prüfungsprotokoll aufzu-
nehmen. Der Bewerber hat die Kenntnisnahme des Ergeb-
nisses bei nichtbestandener Ortskundeprüfung mit seiner
Unterschrift zu bestätigen.

6.4 Die Verkehrsbehörde hat die Niederschrift dem Antrag auf
Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung beizu-
fügen und dem Bewerber auf Wunsch die Einsichtnahme zu
gestatten.          

7.

7.1 Der Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe-
förderung ist nach einem Jahr als gegenstandslos anzuse-
hen; die Ortskundeprüfung muss daher innerhalb dieses
Zeitraumes mit Erfolg abgelegt werden.

7.2 Hat der Bewerber die Ortskundeprüfung nicht bestanden, so
darf er sie auf der Grundlage seines vorliegenden, noch gül-
tigen Antrages auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahr-
gastbeförderung zweimal wiederholen. Die Verkehrsbehör-
de kann eine angemessene Frist bestimmen, vor deren Ab-
lauf die Prüfung nicht wiederholt werden darf. Es sollte in
der Regel eine Frist von 14 Tagen nicht unterschritten wer-
den.    

8.

Diese Ortskundeprüfungsrichtlinie tritt am 1. Januar 2000 in
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2005 außer Kraft.

Die Ortskundeprüfungsrichtlinie vom 19. Dezember 1994
(ABl. 1995 S. 18) wird aufgehoben.

Richtlinie für die Durchführung der Ausbildung 
in einer Ausbildungsfahrschule 

für die Fahrlehreranwärter (Praktikum)

Runderlass des Ministeriums für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr, Abt. 5 - Nr. 45/1999

Vom 1. Dezember 1999

1. Ausgangssituation und Ziele

Ausgangssituation

Im Rahmen der fünfmonatigen Ausbildung in einer Fahr-
lehrerausbildungsstätte hat der Fahrlehreranwärter nach § 2
Abs. 5 Fahrlehrergesetz und § 3 Fahrlehrer-Ausbildungs-
ordnung gründliches Wissen in den Bereichen Verkehrsver-
halten, Recht, Technik, Umweltschutz, Fahren und Ver-
kehrspädagogik erworben. Sein kompetentes Fachwissen
im allgemeinen Recht, Verkehrsrecht und in der Kfz-Tech-
nik hat er in der bestandenen Fachkundeprüfung nachge-
wiesen.

Nach Beendigung des 5-Monate-Lehrgangs in einer Fahr-
lehrerausbildungsstätte bringt der Fahrlehreranwärter die
notwendigen Grundlagen mit, um theoretischen und prakti-
schen Unterricht in der Fahrerlaubnisklasse BE zu planen,
zu gestalten und zu analysieren.

Weiterhin ist er über die Grundlagen der Erwachsenenbil-
dung informiert und darauf vorbereitet, auf die psychologi-
schen Besonderheiten unterschiedlicher Fahrschüler einzu-
gehen, Zusammenhänge zwischen seiner fachlichen und
pädagogischen Kompetenz herzustellen und bei Fahr-
schülern umzusetzen. Außerdem verfügt er über gründli-
ches Wissen und die soziologischen Aspekte der Kommuni-
kation im Straßenverkehr.

Ziele

Ziel des Praktikums ist es, die vorhandenen Kenntnisse bei
der praktischen und theoretischen Ausbildung mit Fahr-
schülern umzusetzen. Der Ausbildungsfahrlehrer begleitet
den Fahrlehreranwärter dabei unterstützend, beratend und
kontrollierend.

Der Fahrlehreranwärter soll zunächst durch Hospitieren in
der praktischen und theoretischen Ausbildung Erkenntnisse
aufnehmen und mit dem Ausbildungsfahrlehrer nachvoll-
ziehen. Möglichst früh soll der Fahrlehreranwärter selbst
Verantwortung in der Ausbildung von Fahrschülern über-
nehmen, zunächst begleitet vom Ausbildungsfahrlehrer.
Die vollständige Ausbildung eines oder mehrerer Fahr-
schüler durch den Fahrlehreranwärter ist anzustreben. Da-
bei ist wesentlich, dass ausreichend Zeit zur Nachbespre-
chung und gegebenenfalls zu Korrekturen vorgesehen wird.
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Hat sich der Ausbildungsfahrlehrer davon überzeugt, dass
der Fahrlehreranwärter in der Lage ist, verantwortungsbe-
wusst selbstständig auszubilden, so vermerkt er dies zum
entsprechenden Zeitpunkt im Berichtsheft. 

In Anbetracht des unterschiedlichen Leistungsvermögens
der einzelnen Fahrlehreranwärter in den einzelnen Ausbil-
dungsgebieten (z. B. Theorie, Praxis), verschiedenartigen
Bedingungen und Abläufen in der Ausbildungsfahrschule
ist es nicht sinnvoll, eine feste Anzahl von Stunden oder

Ausbildungszeiten für die unterschiedlichen Abschnitte des
Praktikums vorzusehen.

Der Ablauf des Praktikums kann sich nur an den Fahr-
schülern orientieren, die in der Ausbildungszeit vorhanden
sind. Regionale, kulturelle und sprachliche Unterschiede
sind zu berücksichtigen.

Die pädagogische Freiheit des Ausbildungsfahrlehrers muss
erhalten bleiben.

2. Musterausbildungsplan
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3. Stundenverteilung im Ausbildungspraktikum
(Mindeststunden)

Folgende Übersicht orientiert sich an den Mindeststunden
des durchzuführenden Praktikums nach § 2 Abs. 5 FahrlG, 
§ 3 Abs. 2 FahrlAusbO (4 1/2 Monate = 18 Wochen mit 
20 Stunden = 360 Stunden)

Lfd. Nr. Lernthemen Stunden
(45 Minuten)

2 Teilnahme (Hospitation) am theoretischen und praktischen Unterricht

2.1 Theoretischer Unterricht 24

2.2 Praktischer Unterricht 30
davon 10 nach § 5 Abs. 2 FahrschAusbO

3 Durchführung von theoretischem und praktischem Unterricht
in Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers

3.1 Theoretischer Unterricht in Anwesenheit 14
des Ausbildungsfahrlehrers

3.2 Praktischer Unterricht in Anwesenheit 25
des Ausbildungsfahrlehrers davon 10 nach § 5 Abs. 2 FahrschAusbO

3.3 Feststellung der Prüfungsreife 3

4 Durchführung von theoretischem und praktischem Unterricht
ohne Anwesenheit des Ausbildungsfahrlehrers

4.1 Theoretischer Unterricht 24

4.2 Praktischer Unterricht 120

5 Vorstellung von Fahrschülern zur Prüfung einschließlich 
Begleitung und Beaufsichtigung bei der praktischen Prüfung

5.1 Theoretische Prüfung 6

5.2 Praktische Prüfung 6

6* Nummern 1 bis 5.2 nach individueller Aufteilung und Absprache 108
zwischen Ausbildungsfahrlehrer und Fahrlehreranwärter

Gesamt 360

* Bei einer Zunahme der Gesamtstundenzahl des Praktikums (maximal 720 Stunden) erhält die laufende Nummer 6 eine entsprechende
Stundenerhöhung.

4. Diese Richtlinie tritt am 31. Dezember 1999 in Kraft und
mit Ablauf des 31. Dezember 2005 außer Kraft.
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Änderung der Richtlinie des Ministeriums 
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 

zur Förderung von Verkehrsleistungen 
des übrigen ÖPNV

Bekanntmachung des Ministeriums für
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr

Vom 16. Dezember 1999

Die Richtlinie des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen
und Verkehr zur Förderung von Verkehrsleistungen des übrigen
ÖPNV vom 30. Oktober 1998 (ABl. S. 998), geändert durch die
Bekanntmachung vom 7. Dezember 1998 (ABl. 1999 S. 51),
wird wie folgt geändert:

1. Nummer 7 (1. Satz) muss heißen: „Bewilligungsbehörde ist
das Landesamt für Bauen, Verkehr und Straßenwesen 
(LBVS).”

2. Der erste Absatz unter Nummer 10 muss heißen: „Die För-
derrichtlinie tritt mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in
Kraft und ist bis zum 31. Dezember 2000 befristet.”

Aufgaben, Organisation, Verwaltung und
Wirtschaftsführung des Materialprüfungsamtes 

des Landes Brandenburg

Erlass des Ministeriums für Wirtschaft
Vom 6. Dezember 1999

Das Materialprüfungsamt des Landes Brandenburg (MPA) ist
ein nach erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen geführtes öffent-
liches Unternehmen. Als rechtlich  unselbständige Einrichtung
des Landes Brandenburg im Geschäftsbereich des Ministeri-
ums für Wirtschaft (MW) untersteht es dessen Dienst- und
Fachaufsicht. 

I. Organisation und Aufgaben

1. Allgemeines

1.1 Das MPA ist ein erwerbswirtschaftlich ausgerichteter
Landesbetrieb, der nach den Grundsätzen der Landes-
haushaltsordnung des Landes Brandenburg (LHO) ge-
führt wird. Es soll seine Organisationsstruktur zu einem
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsunternehmen fortent-
wickeln und seine Aufgabenstruktur den Anforderun-
gen von Wirtschaft und Verwaltung  anpassen.

1.2 Das MPA führt die Bezeichnung

„Materialprüfungsamt des Landes Brandenburg“.

1.3 Das MPA hat seinen vorläufigen Sitz in 12587 Berlin,
Müggelseedamm 109, mit der Außenstelle Holz und
Holzwerkstoffe in 16225 Eberswalde, Schicklerstr. 3 - 5.

Gemäß § 1 Abs. 1 des am 22. Juni 1998 zwischen dem
MW und der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Be-
triebe des Landes Berlin geschlossenen Ressortabkom-
mens wird es seinen Sitz in Berlin-Zehlendorf mit einer
Außenstelle in Eberswalde nehmen.

2. Aufgaben

2.1 Die Arbeit des MPA dient der technischen Sicherheit
sowie dem Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt;
sie gehört zu den Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
des Landes.

Die Aufgaben des MPA umfassen Untersuchungen und
Begutachtungen von Materialien, die in der Technik
Verwendung finden, ferner von Bauteilen und Kon-
struktionen hinsichtlich ihrer Werkstoffzusammenset-
zung, ihres Werkstoffverhaltens und ihrer mechanisch-
physikalischen und chemischen Eigenschaften.

2.2 Das MPA erfüllt insbesondere Aufgaben, wie sie in dem
unter 1.3 genannten Ressortabkommen festgelegt wor-
den sind.

Danach werden Aufgaben auf folgenden Gebieten
wahrgenommen:

- Bauteiltragfähigkeit
- Korrosion, Korrosionsschutz
- Brandschutz,  Baustoffe
- Wärmeschutz,  Baustoffe
- Schallschutz
- Mechanisch-technische Untersuchung,  Metalle
- Mineralische Baustoffe, Prüfung und Überwachung

einschließlich Bauchemie
- Polymerwerkstoffe, Holzwerkstoffe, Holzschutz
- Amtliche Werkstoffmaschinen-Überwachung nach

VMPA-Richtlinien

2.3 Das MPA hält als Mitglied im Verband der Material-
prüfämter (VMPA) enge Verbindungen mit den auf dem
Gebiet der Materialprüfung tätigen Organisationen und
wissenschaftlichen Einrichtungen insbesondere der
Länder Berlin und Brandenburg.

3. Leitung

3.1 Die Leitung des MPA obliegt der Direktorin oder dem
Direktor, die bzw. der es in eigener Verantwortung nach
erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen so zu leiten hat,
wie es die Aufgabenstellung erfordert.

3.2 Die Direktorin oder der Direktor vertritt das Land Bran-
denburg in rechtlichen Angelegenheiten des MPA ge-
richtlich; er vertritt es außergerichtlich, soweit keine
Sonderregelungen bestehen.

3.3 Die übrige Organisation des MPA regeln insbesondere
eine Geschäftsordnung und ein Geschäftsverteilungs-
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plan. Die Geschäftsordnung und der Geschäftsvertei-
lungsplan sowie später geänderte Fassungen werden
dem MW zur Genehmigung  vorgelegt.

4. Aufsicht

Aufsichtsbehörde über das MPA ist das MW.

II. Verwaltung und Wirtschaftsführung

5. Allgemeines

5.1 Für die Verwaltung und Wirtschaftsführung des MPA
gelten die Rechts- und Verwaltungsvorschriften für
Landesbehörden, soweit nicht seine Eigenart als Lan-
desbetrieb nach § 26 LHO Abweichungen erfordert.

5.2 Dem MPA werden als Betriebsvermögen alle am 1. Ja-
nuar 2000 vorhandenen Wirtschaftsgüter des bewegli-
chen Anlagevermögens und des Umlaufvermögens zu-
geordnet. Dem MPA ist kein unbewegliches Vermögen
zugeordnet.

6. Aufstellung des Wirtschaftsplans

6.1 Das MPA stellt jährlich einen Wirtschaftsplan auf, der
aus dem Erfolgsplan, dem Finanzplan und der Stellen-
übersicht besteht. Der Wirtschaftsplan tritt mit dem
Haushaltsgesetz in Kraft.

6.2 Im Erfolgsplan werden die im Wirtschaftsjahr voraus-
sichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge nach
Art einer Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt. So-
weit diese erheblich von den Beträgen des Vorjahres ab-
weichen, sind sie ausreichend zu begründen. Zu den
Aufwendungen gehören Erstattungen an das Land für
Zinsen und Versorgungslasten.

6.3 Im Finanzplan werden die geplanten Maßnahmen zur
Vermehrung des Anlage- und Umlaufvermögens,
Schuldentilgungen und Gewinnabführungen sowie die
zu erwartenden Deckungsmittel (Gewinne, Abschrei-
bungen, Darlehen, Kapitalausstattungen usw.) darge-
stellt.

6.4 Soweit im Erfolgsplan Erträge aus Zuführungen des
Landes beziehungsweise im Finanzplan Deckungsmit-
tel aus dem Haushalt des Landes veranschlagt werden,
müssen sie mit den entsprechenden Haushaltsansätzen
des Landes übereinstimmen.

6.5 Die Stellenübersicht umfasst alle für den Betrieb des
MPA erforderlichen Beschäftigten. Sie ist hinsichtlich
der Stellenanzahl und der Wertigkeiten verbindlich.

7. Ausführung des Wirtschaftsplans

7.1 Der Wirtschaftsplan des MPA bildet die Grundlage für
die eigenverantwortliche Wirtschaftsführung. Sie ist so
einzurichten, dass nach Möglichkeit Ablieferungen an
den Haushalt erreicht, zumindest aber eine Zuführung
zur Deckung eines Betriebsverlustes vermieden werden
kann oder eine insoweit im Haushaltsplan vorgesehene
Zuführung nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch
genommen werden muss. Eine Zuführung wird als Zu-
schuss in monatlichen Teilbeträgen von jeweils einem
Zwölftel ausgezahlt; bei begründetem Bedarf kann das
MW davon abweichen.

7.2 Mehraufwendungen im Erfolgsplan  dürfen geleistet
werden, wenn sie

- durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen im
Erfolgsplan gedeckt werden können,

- durch Minderausgaben bei Investitionen gedeckt
werden können, soweit für diese Investitionen Ei-
genmittel zur Verfügung stehen,

- durch zusätzliche Deckungsmittel gedeckt werden
können,

- Voraussetzung für die Erzielung von Erträgen in
mindestens gleicher Höhe sind.

Weitere Mehraufwendungen sind nur mit Einwilligung
des MW zulässig.

Mehrausgaben bei Investitionen  dürfen geleistet wer-
den, wenn sie

- durch Minderausgaben bei Investitionen gedeckt
werden können,

- durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen im
Erfolgsplan gedeckt werden können,

- durch zusätzliche Deckungsmittel gedeckt werden
können,

- zur Erfüllung bestehender Verpflichtungen bei
mehrjährigen Maßnahmen erforderlich sind.

Dies gilt auch für Aufwendungen und Ausgaben für
Zwecke, die bisher nicht im Wirtschaftsplan veran-
schlagt waren.

Einschränkende Regelungen

- Ausgaben für neue nicht veranschlagte Investitio-
nen, durch die haushaltswirksame Vorbelastungen
für die Folgejahre entstehen (zusätzliche Investiti-
onsraten, Erhöhung des Zuschussbedarfs, Verringe-
rung der Ablieferungen an den Haushalt), sind nur
mit Einwilligung des MW zulässig.

- Soweit Investitionen ganz oder teilweise durch ei-
nen Investitionszuschuss aus dem Haushalt finan-
ziert werden, dürfen Minderausgaben bei diesen In-
vestitionen nur mit Einwilligung des MW zur
Deckung von Mehrausgaben bei anderen Investitio-
nen verwendet werden.

- Mehrausgaben bei mehrjährigen Investitionen, die
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zur Erfüllung bestehender Verpflichtungen erfor-
derlich sind, dürfen, wenn sie nicht durch zusätzli-
che Deckungsmittel gedeckt werden können, nur
mit Einwilligung des MW geleistet werden. Sie
sind auf den nächstjährigen Ansatz für den gleichen
Zweck anzurechnen.

7.3 Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Geschäftsjahres
noch nicht in Kraft getreten, so darf die Leitung des
MPA Verbindlichkeiten eingehen und Aufwendungen
zu Lasten des Erfolgsplans sowie Ausgaben zu Lasten
des Finanzplans leisten, soweit es zur geordneten Fort-
führung des MPA unabweisbar notwendig ist. Insoweit
gelten die Regelungen über eine vorläufige Haushalts-
und Wirtschaftsführung aufgrund Artikel 102 der Ver-
fassung des Landes Brandenburg.

7.4 Das MW ist unverzüglich zu unterrichten, wenn bei der
Ausführung des Erfolgs- und Finanzplans

- wesentliche Abweichungen erkennbar werden,
- Mindererträge (-einnahmen) oder Mehraufwendun-

gen (-ausgaben) erkennbar werden, die voraussicht-
lich die im Haushaltsplan des Landes veranschlag-
ten Ablieferungen des MPA gefährden oder ein
Fehlbetrag droht.

7.5 Der vorherigen Zustimmung des MW bedürfen

7.5.1 der Wirtschaftsplan,

7.5.2 wesentliche Veränderungen der Organisations- oder
Aufgabenstruktur,

7.5.3 die Grundlagen und die Struktur zur Berechnung der
Entgelte für die Leistungen des MPA,

7.5.4 Preisgestaltungen, die voraussehbar die Aufgabenstruk-
tur oder die Wirtschaftlichkeit des MPA maßgeblich be-
einflussen können,

7.5.5 außergewöhnliche Geschäfte, die den Rahmen der lau-
fenden Geschäftstätigkeit übersteigen.

7.6 Das MPA wickelt den Zahlungsverkehr über ein eige-
nes Bankkonto ab. Die Einrichtung und Veränderungen
der Bankverbindung sind dem MW unverzüglich anzu-
zeigen.

8. Versicherungsschutz

Das MPA nimmt Versicherungsschutz durch den Ab-
schluss einer Betriebs- und Kfz-Haftpflichtversiche-
rung sowie einer Feuerversicherung/Inhalt. Weiterge-
hender Versicherungsschutz kann mit Zustimmung des
MW genommen werden, wenn dies unter Abwägung
der potenziellen Risiken und der Prämienhöhe zweck-
mäßig erscheint.

III. Rechnungswesen

9. Buchführung und Jahresabschluss

9.1 Buchführung, Jahresabschluss und Inventar haben den
handels- und steuerrechtlichen Erfordernissen zu ent-
sprechen. § 74 LHO und die hierzu ergangenen Verwal-
tungsvorschriften sowie § 87 LHO sind zu beachten.

9.2 Neben einer Finanzbuchhaltung ist eine Betriebsbuch-
führung (Kosten- und Leistungsrechnung) einzurichten,
mit der Grundlagen für unternehmerische Entscheidun-
gen ermittelt werden können. Das MPA hat die für die
Kostenrechnungen erforderlichen Unterlagen zu führen
und nach Bedarf Kostenrechnungen zu erstellen.

9.3 Spätestens vier Monate nach Abschluss des Geschäfts-
jahres (Kalenderjahr) ist der Jahresabschluss vorzule-
gen.

9.4 Das MW kann die Prüfung des Jahresabschlusses durch
einen Wirtschaftsprüfer anordnen.

9.5 Das MW stellt den Jahresabschluss fest und übersendet
ihn anschließend dem MdF und dem Landesrechnungs-
hof.

9.6 Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein ausführli-
cher Lagebericht vorzulegen. Dem MW ist auf Anfor-
derung ein Zwischenbericht vorzulegen.

IV. Schlussbestimmungen

10.1 Dieser Organisationserlass tritt am 1. Januar 2000 in
Kraft. Im Übrigen gelten die bisher für das MPA ergan-
genen Richtlinien, Erlasse und Dienstanweisungen so-
wie die internen Regelungen des MPA fort.

10.2 Der Beschluss der Landesregierung über die Errichtung
eines MPA vom 1. Dezember 1992 tritt gleichzeitig
außer Kraft.

Entgelte für tätige Mithilfe 
bei der Bewirtschaftung des Privat- und
Körperschaftswaldes (Entgeltordnung)

Runderlass des Ministeriums für Landwirtschaft,
Umweltschutz und Raumordnung

Vom 10. Dezember 1999

Die Laufzeit der Entgeltordnung, Runderlass des Ministeriums
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 21. Dezember
1998 (ABl. 1999 S. 72), wird in unveränderter Form bis zum
31.12.2000 verlängert.
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Berichtigung der Dokumentation der Landesgrenze 
der Länder Berlin und Brandenburg 

gemäß Einigungsvertrag

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 15. Dezember 1999

Auf Grund des Artikels 1 des Einigungsvertrages in Verbin-
dung mit der Ziffer I Nr. 1 Abs. 2 des Protokolls zum Eini-
gungsvertrag haben die Länder Berlin und Brandenburg den
Verlauf ihrer Landesgrenze dokumentiert. Die Grenzdokumen-
tation ist am 11. Januar 1996 unterzeichnet und eine entspre-
chende Bekanntmachung einschließlich einer Übersichtskarte
im Amtsblatt für Brandenburg, S. 138, veröffentlicht worden. 

Die Landesregierung Brandenburg und der Senat von Berlin
haben am 14. Dezember 1999 einer Berichtigung der Doku-
mentation der Landesgrenze der Länder Berlin und Branden-
burg zugestimmt. Die Berichtigung betrifft die Grenzkarten
Nummer 53 (Gemeinde Zepernick/Bezirk Pankow), Num-
mer 64 (Gemeinde Dahlwitz-Hoppegarten/Bezirk Köpenick)
und Nummer 68 (Gemeinde Woltersdorf/Bezirk Köpenick) der
Dokumentation.

Die berichtigten Einzelkarten der Grenzdokumentation im
Maßstab 1 : 5000 mit topographischem Bestand und Darstel-
lung der Landesgrenze sind beim Landesvermessungsamt
Brandenburg, Heinrich-Mann-Allee 103, 14473 Potsdam, und
bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abteilung V
(Geoinformation, Vermessung, Wertermittlung), Mansfelder
Straße 16, 10713 Berlin, einzusehen und zu erwerben.

Eingliederung der Gemeinde Frankena 
in die Stadt Doberlug-Kirchhain

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 13. Dezember 1999

Das Ministerium des Innern hat in Anwendung von § 9 Abs. 3
der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg vom 15. Ok-
tober 1993 (GVBl. I S. 398), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 7. April 1999 (GVBl. I S. 90), die Eingliede-
rung der Gemeinde

Frankena
(Landkreis Elbe-Elster/Amt Sonnewalde)

in die Stadt Doberlug-Kirchhain
(Landkreis Elbe-Elster/Amt Doberlug-Kirchhain und Umland)

genehmigt.

Die Eingliederung wird am 31. Dezember 1999 wirksam.
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